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Mit Ende der Begutachtungsfrist zur Urheberrechtsnovelle steigt auch die Kritik von allen Seiten.  
Es wird schwer, alle Stakeholder zufriedenzustellen.

Bericht von Michael Fiala

Vergangene Woche ist die Begut-
achtungsfrist zur Urheberrechts-

novelle zu Ende gegangen. Der be-
reits im Vorfeld intensiv diskutierte 
Entwurf des Justizministeriums hat 
zahlreiche Stellungnahmen erhalten. 
Es dauerte nicht lange und es hagelte 
Kritik von fast allen beteiligten Stake-
holdern. So erkennt etwa die „Allianz 
Zukunft Kreativwirtschaft“ im aktu-
ellen Entwurf „an mehreren Stellen 

deutliche Verbesserungen“, wie die 
Interessengruppe in einer Aussen-
dung mitteilte. Allerdings würden Vi-
deo- und Tonausschnitte von bis zu 
15 Sekunden „faktisch rechtefrei ge-
stellt“ und weiters mit dem ,Pre-Flag-
ging‘ eine Art Freibrief für Rechtsver-
letzungen eingeführt“. 

Ähnlich formulierte es die Grund-
rechtsplattform „epicenter.works“, 
wenngleich sich die Kritikpunkte teils 
gegensätzlich lesen: „Der österreichi-
sche Sonderweg droht wieder mal 
zu floppen.“ Die geplanten Upload-
filter würden zu einer Sperre legaler 
Inhalte führen und „stellen somit 
eine große Gefahr für die Meinungs-
freiheit dar“. Die Bagatellgrenze bei 
kurzen Video- und Tonausschnitten 
sei wiederum zu niedrig angesetzt, 
nicht zuletzt auch bei Textpassagen. 
Zudem hätten Rechteinhaber die 
Möglichkeit, Inhalte präventiv durch 
Uploadfilter zu sperren, womit die 
Schutzmaßnahmen zur Meinungs-
freiheit umgangen werden. 

‚Durchlöchern der Verantwortung‘
Gegenüber HORIZONT konkretisiert 
Franz Medwenitsch von der „Allianz 
Zukunft Kreativwirtschaft“ die Kritik: 
„Sowohl die 15-Sekunden-Regel als 
auch das Pre-Flagging durchlöchern 
die urheberrechtliche Verantwortung 
der Sharing-Plattformen, die mit der 
Copyright-Richtlinie gerade erst ein-
geführt wurde. Im Ergebnis würde 
das dazu führen, dass die Plattformen 
weiterhin geschützte Inhalte ohne Li-
zenzzahlung verwenden könnten – ein 
klarer Widerspruch zu Text und Geist 

der EU-Vorgabe.“ Der aktuelle Trend 
am Onlinemarkt gehe aber gerade in 
Richtung kurze und kürzeste Videos. 
„Daher ist die 15-Sekunden-Regel so 
gefährlich und würde den Content-
Branchen enorm schaden.“

‚Risiko Overblocking‘
Gänzlich anders sieht dies Tanja 
Fachathaler von epicenter.works, die 
gegenüber HORIZONT dazu meint: 
„Mit der Bagatellgrenze wird versucht, 
den Kollateralschaden von Upload-
filtern in der Praxis einzudämmen 
und ist eigentlich nur der Versuch ein 
Minimum an Meinungsfreiheit zu er-
möglichen.“ Im ursprünglichen Ent-
wurf der Vorabbegutachtung war für 
Audio- und Videodateien eine zeit-
liche Beschränkung von Ausschnit-
ten bis zu 20 Sekunden vorgesehen. 
„Bereits in unserer Stellungnahme 
vom Dezember 2020 haben wir emp-
fohlen, den angedachten Zeitrahmen 
von 20  Sekunden auf 30 Sekunden 
zu erhöhen, um eben solchen ,False 
Positives‘ vorzubeugen. Leider fand 
aber stattdessen genau das Gegenteil 
Eingang in den nunmehrigen Entwurf: 
Die Bagatellgrenze wurde von 20 sogar 
auf 15 Sekunden reduziert, wodurch 
das Risiko von Overblocking ansteigt.“ 

Freibrief für Rechtsverletzungen?
Die Kritik am Thema „Pre-Flagging“ 
erklärt Thomas Wallentin, ebenfalls 
von der „Allianz Zukunft Kreativwirt-
schaft“: „Gibt es eine Pre-Flagging-
Regel im Gesetz, dann werden User 
ihre Uploads wohl immer als Zitat, 
Parodie, Pastiche oder Karikatur kenn-
zeichnen, damit ihre Uploads auf die 
Plattformen kommen und sie auch 

nicht selbst die Rechte klären müs-
sen.“ Die Beantwortung der Frage, ob 
ein Upload tatsächlich etwa unter die 
Parodie-Ausnahme falle, sei laut Wal-
lentin nicht ganz trivial und würde die 
meisten User:innen eher überfordern. 
„Aber nachdem eine fehlerhafte Kenn-
zeichnung ohne jede Konsequenz 
bleibt, wirkt Pre-Flagging wie ein 
Freibrief für Rechtsverletzungen. Die 
Nachteile hätten dann ausschließlich 
die Content-Produzenten zu tragen. 
Das steht im klaren Widerspruch zur 
Copyright-Richtlinie.“

Fachathaler meint zum Thema 
„Earkmarking“, also das Kennzeich-
nen von Rechteinhabern, ihre Inhalte 
präventiv vor einem Upload zu schüt-
zen: „Für diese präventive Sperre von 
Inhalten sind im Gesetzesentwurf 
als Begründung einzig wirtschaftli-
che Gründe vorgesehen.“ Dies werfe 
jedoch erhebliche grundrechtliche 
Bedenken auf, die auch vom General-
anwalt des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union (EuGH) geteilt werden. 
„In den Schlussanträgen zum Verfah-
ren C-401/19 hat dieser im Hinblick 
auf die Leitlinien zur Urheberrechts-
richtlinie nämlich explizit ausgeführt, 
dass eine präventive Sperre von Inhal-
ten, die nicht offenkundig rechtswid-
rig sind, sondern allein aufgrund einer 
bloßen Behauptung einer drohenden 
wirtschaftlichen Beeinträchtigung 
durch die Rechteinhaber:innen fu-
ßen, nicht mit dem Grundrecht der 
Nutzer:innen auf Meinungsfreiheit 
vereinbar ist.“

Kritik an vielen Fronten
Doch es gibt noch weitere Fronten: 
Kritik gab es auch von der „IG Auto-
rinnen Autoren“, die sich vor allem an 
der Verlegerbeteiligung stößt, durch 
die die Ertragsaufteilung aus den Ver-
wertungsgesellschaften geregelt wird. 
„Es ist vollkommen unverständlich, 
wie es dazu kommen konnte, diesen 
Passus, wie er war, zum Nachteil aller 
im literarischen Betrieb zu ändern“, 
wurde in einer Stellungnahme for-
muliert. Hier zeige sich „der Geist der 

ganzen Novelle“, die die EU-Richtlinie 
auf der untersten Stufe umsetze und 
sich zudem „sogar noch über beste-
hende vertragliche Regelungen zwi-
schen Autor:innen und Verlagen“ 
hinwegsetze.

Der Österreichische Musikrat sieht 
in den europaweiten Umsetzungen 
der EU-Richtlinie „große Ungerech-
tigkeiten und fortgeschriebene Unsi-
cherheiten“ für Künstler, Produzenten 
und User:innen. Gefordert werden 
Direktvergütungen im Onlinebereich, 
ein allgemeiner Vergütungsanspruch 
für Onlinenutzungen direkt gegen die 
Plattform und Vergütungsansprüche 
für freie Werknutzung sowie Bagatell-
nutzungen. „Warum sollen österrei-
chische Kunst- und Kulturschaffen-
de schlechter gestellt werden als die 
deutschen Kolleg:innen?“

Urhebervertragsrecht im Fokus
Ende September wurde nicht zuletzt 
von der „Initiative Urhebervertrags-
recht“ eine Onlinepetition gestartet, 
die „faires Urheberrecht für öster-
reichische Künstler:innen“ einfor-
dert. Bis dato haben diese mehr 
als 2.200 Menschen unterzeichnet. 

Dem Aufruf haben sich prominente 
Künstler:innen angeschlossen.

Medwenitsch meint dazu gegen-
über HORIZONT: „Für uns steht es 
außer Frage, dass Künstler:innen fair 
bezahlt werden müssen. Aber auch 
Produzenten, Verlage und Medien-
unternehmen müssen eine faire Er-
tragschance haben, denn sie tragen 
das wirtschaftliche Risiko.“

Und wie reagiert die Regierung auf 
die Kritik? Das Justizministerium hielt 
in einer schriftlichen Stellungnahme 
gegenüber der APA fest, dass die ein-
gelangten Reaktionen wie üblich ge-
prüft und gegebenenfalls in den Ent-
wurf einfließen werden. „Im Urheber-
recht sind sehr viele unterschiedliche 
Interessen betroffen. Es gilt daher 
einen Ausgleich herzustellen zwi-
schen den Internetnutzer:innen, den 
Kulturschaffenden, Urhebern und 
Verwertungsgesellschaften.“ •
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Tausend neue Jobs will Facebook mit 
seinem Zukunftsprojekt „Metaverse“ 
in Europa schaffen, wie der Social-
Media-Konzern diese Woche mit-
teilte. Diese „next Generation“ des 
Internets soll im virtuellen Raum von 
allen Geräten wie Smartphones, PCs 
und speziellen Brillen die Möglichkeit 
bieten, mit Freunden zu kommuni-
zieren, zu arbeiten oder einzukaufen. 
Auch soll laut Branchenmedium The 
Verge ein neuer Markenname des so-
zialen Netzwerks, spätestens auf der 
jährlichen Connect-Konferenz am 
28. Oktober, enthüllt werden. 

Corona trieb 
Digitalisierung voran 

Daten der Statistik Austria zeigen: 
Mehr als die Hälfte aller heimischen 
Unternehmen mit zehn oder mehr 
Beschäftigten (56 Prozent) meldete 
eine vermehrte Anzahl von Video-
meetings. Bei 99 Prozent der be-
fragten Unternehmen spielte die 
Pandemiesituation für den Anstieg 
eine Rolle, in 77 Prozent war dies der 
einzige Grund. Auch hat beinahe je-
des fünfte Unternehmen (19 Prozent) 
Maßnahmen gesetzt, um Waren oder 
Dienstleistungen über Websites, 
Apps oder Onlinemarktplätze zu ver-
kaufen. KI-Technologien werden von 
neun Prozent der Unternehmen ge-
nutzt, vor allem in größeren Firmen.  
© andrey popov/stock.adobe.com

Einkaufen  
ohne Kassen
Jüngst hat die britische Handelskette 
Tesco ihren ersten Supermarkt ohne 
Kassen oder Bezahlautomaten eröff-
net. Spezielle Kameras und Sensoren 
sollen es den Kunden der Anfang der 
Woche in London eröffneten Filiale 
ermöglichen, einfach mit ihren Wa-
ren aus dem Geschäft zu spazieren, 
wie das Unternehmen mitteilte. Beim 
Betreten der Filiale muss die Tesco-
App genutzt werden. Auch Rewe lieb-
äugelt hierzulande mit dem System.

Kurz unD bünDig Der gordische Knoten
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iMPrESSuM

‚Sowohl die 15 Sekunden regel 
 als auch das PreFlagging  

durchlöchern die urheberrechtliche 
Verantwortung der SharingPlattfor
men, die mit der Copyrightrichtlinie 

gerade erst eingeführt wurde.‘ 
Franz Medwenitsch, 

allianz Zukunft Kreativwirtschaft

‚Mit der bagatellgrenze wird  
nicht nur das zitatrecht geschützt, 

sondern es ist auch eine Anerkennung 
der technischen realität. Je kleiner 
einzelne Ausschnitte eines Werkes  

sind, die miteinander verglichen 
werden, umso größer ist die Fehlerrate 

eines uploadfilters.‘ 
Tanja Fachathaler, epicenter.works

 ‚gibt es eine PreFlagging  
regel im gesetz, dann werden user  
ihre uploads wohl immer als zitat, 
Parodie, Pastiche oder Karikatur 

kennzeichnen, damit ihre uploads auf 
die Plattformen kommen und sie auch 
nicht selbst die rechte klären müssen.‘

Thomas Wallentin, 
allianz Zukunft Kreativwirtschaft
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